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Runderlass 6/11/03 
 

zum Vollzug der Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV) 
 

vom 24. November 2003 
 

hier: Demontage und Verwertung von großen Kunststoffbauteilen sowie Glas-
scheiben 

 
 
Die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) fasste auf ihrer 81. Sitzung hinsicht-
lich der Demontage von großen Kunststoffbauteilen und Glasscheiben folgenden 
Beschluss: 
 
„1.  Die LAGA ist der Auffassung, dass aufgrund der derzeitigen Marktstrukturen 

der ökologische Nutzen eines Ausbaus mit anschließender Verwertung großer 
Kunststoffteile und von Glas in keinem Verhältnis zu dem zu betreibenden 
Aufwand steht. Sie  hält daher die Anforderungen der AltfahrzeugV in Bezug 
auf die Entfernung, Wiederverwendung und Verwertung von Scheiben und 
großen Kunststoffteilen für erfüllt, wenn die Vorgaben des § 5 AltfahrzeugV 
fristgerecht zum 01.01.06 umgesetzt werden. 

 
 2.  Die LAGA fordert die Wirtschaftsbeteiligten dazu auf, ihre Anstrengungen zu 

intensivieren und geeignete Technologien zu entwickeln, um die Verwer-
tungsziele der EU-Altfahrzeug-Richtlinie und der AltfahrzeugV bis zum 
01.01.06 sicherstellen zu können. 

  
 3.  Die LAGA weist darauf hin, dass bereits zum 01.06.05 die Anforderungen der 

AbfallablagerungsV einzuhalten sind und die derzeitige Praxis der Deponie-
rung der Schredderleichtfraktion nicht mehr fortgeführt werden kann.“ 
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 Vor diesem Hintergrund halte ich es für vertretbar, im Rahmen ihres 

Vollzugsermessens Demontagebetrieben auf Antrag eine bis 31. Dezember 2005 
befristete Ausnahme von den Verpflichtungen zum Ausbau großer Kunststoffteile 
und Glasscheiben zu erteilen. 
 
Der Runderlass 6/8/03 vom 12. Juni 2003 wird ab sofort aufgehoben. 
 

 
 


